
STADT TROSSINGEN 

LANDKREIS TUTTLINGEN 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Der Gemeinderat der Stadt Trossingen hat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit 

Beschluss vom 18. November 2024 unter Tagesordnungspunkt 3, entsprechend § 95b der 

Gemeindeordnung festgestellt. 
 
Dies wird hiermit gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 liegt in der Zeit vom 
 

25.11.2024 bis 03.12.2024 

 
(je einschließlich) im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aus. 
 
Nachfolgend wird der Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss im Wortlaut 
veröffentlicht: 

 
 

 

Feststellungsbeschluss

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 42.160.281,11 €   
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.292.914,15 €   
1.3 Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.1 und 1.2) 1.867.366,96 €     

Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
1.4 Außerordentliche Erträge 1.249.871,85 €     
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 26.132,22 €         
1.6 Sonderergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.4 und 1.5) 1.223.739,63 €     
1.7 Gesamtergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Summe aus 1.3 und 1.6) 3.091.106,59 €     

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.11.2024
den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:



 

2. Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.682.147,27 €   

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.387.478,68 €   
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 4.294.668,59 €     

Investitionstätigkeit
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.005.829,28 €     
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.783.248,57 €     
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 4.777.419,29 €-     

2.7 Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 482.750,70 €-        
Finanzierungstätigkeit

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -  €                   

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 633.821,48 €        

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 633.821,48 €-        

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.3, 2.6 
und 2.10)

1.116.572,18 €-     

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -1.765.811,22 €

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 19.549.790,38 €

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 2.11 und 2.12) -2.882.383,40 €

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 lt. Bilanz (Summe aus 2.13. und 2.14) 16.667.406,98 €

3. Bilanz zum 31.12.2021

Davon entfallen auf der Aktivseite auf

3.1 Immaterielles Vermögen 151.781,06 €        

3.2 Sachvermögen 96.297.920,00 €   

3.3 Finanzvermögen 31.892.145,88 €   

3.4 Abgrenzungsposten 1.648.853,56 €     

3.5 Nettopostition -

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 129.990.700,50 € 
Davon entfallen auf der Passivseite auf

3.7  Basiskapital 61.913.846,67 €   
3.8 Rücklagen 37.869.932,65 €   
3.9 Überschüsse / Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis 3.091.106,59 €     
3.10 Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge 20.532.814,63 €   
3.11 Rückstellungen 500.994,76 €        
3.12 Verbindlichkeiten 3.980.521,32 €     
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.101.483,88 €     
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 129.990.700,50 € 

4. Behandlung des Jahresergebnisses
4.1 Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von

wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus
Überschüssen des ordentl. Ergebnisses  zugeführt.

1.867.366,96 €     

4.2 Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von
wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses  zugeführt.

1.223.739,63 €     

5. Haushaltsübertragungen (Haushaltsreste)
Die Festsetzung erfolgte vorläufig durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2022. Die 
tatsächlichen Haushaltsübertragungen lauten wie folgt:
Ergebnishaushalt 1.241.700,00 €     
Finanzhaushalt 5.366.000,00 €     
Der Gemeinderat stimmt den Haushaltsübertragungen zu.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden soweit noch nicht geschehen, genehmigt.

Der Jahreabschluss ist ortsüblich bekanntzumachen und zur Aufsichtsprüfung bereitzustellen.



 
 
 
Trossingen, den 18.11.2024 
 
Susanne Irion 
Bürgermeisterin 

Vorjahr
Haushaltsjahr  

2021
EUR EUR

3 4

1.2
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

33.888.347,72 1.867.366,96

2.1
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

3.981.584,93 1.223.739,63

2. beim Sonderergebnis

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 

Überschüssen und Fehlbeträgen2)

1. beim ordentlichen Ergebnis
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